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Sachverhalt/Begründung 
 
Bei der Freiwilligen Feuerwehr Wolnzach ist ein Anhänger „Stromerzeuger mit Lichtmast“ des 
Landkreises Pfaffenhofen stationiert. Dieser wird durch die Feuerwehr im Rahmen von Groß-
schadenslagen und Katastrophen auch außerhalb des Gebiets des Marktes Wolnzach, also 
überörtlich eingesetzt. 
 
Aufgrund des hohen Alters von 41 Jahren (Baujahr 1974) wurde seitens der Feuerwehr 
Wolnzach über die Kreisbrandinspektion eine Ersatzbeschaffung beim Landkreis Pfaffenhofen 
beantragt. 
 
Mit Schreiben vom 06.12.2014 hat Herr Kreisbrandrat Armin Wiesbeck die überörtlichen  
Einsatzmöglichkeiten des Anhängers „Stromerzeuger mit Lichtmast“ für den Brand- und  
Katastrophenschutz bestätigt. 
Der vorhandene Anhänger sollte aus fachlicher Sicht ersetzt werden. 
Aufgrund der Einsatzoptionen für den Katastrophenschutz (Ausleuchten von Hochwasser-
dämmen, Stromversorgung für die elektrischen Hochwasser-Hochleistungspumpen usw.) wurde 
seitens Herrn Kreisbrandrat ein Zuschuss in Höhe von 60 % vorgeschlagen. 
 
Eine staatliche Förderung ist für Stromerzeuger mit Lichtmast nicht vorgesehen. 
 
In Abstimmungsgesprächen zwischen der Landkreis- und Marktverwaltung sowie Kreisbrand-
inspektion und Feuerwehr wurde Übereinstimmung erzielt, dass eine Beschaffung durch den 
Markt Wolnzach mit einem Investitionszuschuss durch den Landkreis Pfaffenhofen für dieses 
Einsatzgerät sinnvoller ist, als eine Beschaffung durch den Landkreis Pfaffenhofen. 
Die Verwaltung des Geräts durch den Eigentümer vor Ort ist effektiver als durch die entfernte 
Landkreisverwaltung. 
Die Kosten für ein Ersatzgerät (Leistung 40 kVA) belaufen sich nach einem Informations-
angebot auf ca. 45.136,70 € (brutto). 
Dem Markt Wolnzach wurde angeboten, das Gerät auf eigene Rechnung zu beschaffen und der 
Landkreis gibt zur Beschaffung aufgrund der überörtlichen Einsatzoptionen im Brand- und  
Katastrophenschutz einen Zuschuss in Höhe von 60 % des Anschaffungspreises, jedoch  
maximal 27.100 € (max. 60 % von o.g. Informationsangebot). 
 
Unter diesen Konditionen hat der Markt Wolnzach sich bereit erklärt, die Ersatzbeschaffung in 
Eigenregie auf eigene Rechnung durchzuführen. 
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Die erforderlichen Mittel stehen im Haushalt 2015 zur Verfügung. 
 
Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Zuschuss in Höhe von 60 % der  
Anschaffungskosten, jedoch maximal 27.100 € dem Markt Wolnzach für die Beschaffung eines 
Anhängers „Stromerzeuger mit Lichtmast“ zu gewähren. 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von    max. 27.100 € 
 Saldo         € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.1400.9820 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 
Dem Markt Wolnzach wird zur Beschaffung eines Anhängers „Stromerzeuger mit Lichtmast“ als 
Einsatzmittel für den Brand- und Katastrophenschutz ein Kreiszuschuss in Höhe von 60 % der 
Anschaffungskosten, jedoch maximal 27.100 € gewährt. 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sebastian Daser 
Sachgebietsleiter 

 Walter Reisinger 
Abteilungsleiter 

 Landrat  
Martin Wolf 
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